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(3) Der Lieferer hat die sich aus der Neueinstufung 
gemäß Abs. 1 ergebenden Veränderungen und den Preis 
auf beiden Ausfertigungen des Lieferscheines einzu
tragen.

(4) Wird bei der Qualitätsprüfung gemäß Abs. 1 fest- 
gestellt, daß
— die Qualität der Erzeugnisse erheblidi von den 

Qualitätsanforderungen der DDR-Standards ab
weicht und die Erzeugnisse nicht standardgerecht 
aufbereitet werden können

— die Erzeugnisse nicht den besonderen vertraglichen 
Vereinbarungen entsprechen und aus diesen Grün
den dem Besteller die vertragsgemäße Verwendung 
der Ware unmöglich ist (z. B. Lagerware, Reifegrad)

so kann er die Abnahme verweigern.

(5) Die Abnahme der Lieferung ist innerhalb einer 
von den Partnern zu vereinbarenden Frist schriftlich 
zu bestätigen (Abnahmebescheinigung).

(6) Beanstandungen der nach § 6 Abs. 7 geforderten 
Preisangaben haben innerhalb von 10 Tagen nach der 
Lieferung zu erfolgen.

§ 8

Lieferung ohne Vertrag

(1) Für Lieferungen von Erzeugnissen ohne Vertrag 
hat die Abnahme zu Preisen zu erfolgen, die den Reali
sierungsbedingungen auf dem Markt entsprechen. Dafür 
gelten keine Mindestpreisfestlegungen. Die Partner 
können auch Erlösabrechnung vereinbaren.

(2) Für Lieferungen von Obst durch Kleinproduzen
ten ohne Vertrag gilt hinsichtlich der Preisfestlegungen 
§ 1 Abs. 6 der Anordnung Nr. Pr. 27 vom 12. Dezember 
1968 — Erzeugerpreise für frisches Obst und Gemüse 
(Vertragspreise) — (GBl. II S. 15).

§9

Verpackung

(1) Die Partner vereinbaren im Liefervertrag die 
Verpackungsart gemäß den DDR-Standards oder ob die 
Lieferung lose erfolgen kann.

(2) Der Besteller hat die erforderlichen Verpackungs
mittel bereitzustellen, soweit der Lieferer nicht über 
eigenes Verpackungsmaterial verfügt. Die Partner ver
einbaren im Vertrag eine Frist für die Anmeldung des 
Verpackungsmittelbedarfs.

(3) Vom Besteller bereitgestellte Verpackungsmittel 
sind Leihverpackung im Sinne der Rechtsvorschriften, 
soweit nicht durch preisrechtliche Bestimmungen die 
Berechnung als Pfandverpackung festgelegt ist. Die be
reitgestellten Verpackungsmittel sind entsprechend den 
Festlegungen des Bestellers zu verwenden. Nicht benö
tigte Verpackungsmittel sind dem Besteller unverzüg
lich zu melden und stehen zu dessen Verfügung.

(4) Die Transportkosten für die Verpackungsmittel 
vom Leistungsort zum Lieferer trägt der Lieferer.

(5) Steht dem Lieferer die Verpackung zum verein
barten Termin nicht zur Verfügung, ist er berechtigt, 
die Ware in anderen geeigneten Verpackungsmitteln,

notfalls lose, zu liefern, falls ihr Reifezustand dies not
wendig macht. Anderenfalls ist er berechtigt, sie auf 
Kosten und Gefahr des Bestellers einzulagern. Der Be
steller ist in diesen Fällen vorher zu benachrichtigen.

(6) Erfolgt die Lieferung in Leihverpackung des Lie
ferers, so beträgt die Rückgabefrist 12 Tage. Die Partner 
können im Vertrag oder für einzelne Lieferungen an
dere Fristen vereinbaren.

(7) Verwendet der Lieferer eigene Leihverpackung, so 
steht ihm die Abnutzungsgebühr gemäß den .preis
rechtlichen Bestimmungen zu.

Besondere Bestimmungen 
für den Direktbezug

§ 10

Geltungsbereich

(1) Die besonderen Bestimmungen für den Direkt
bezug gelten, wenn zur Verkürzung der Warenwege, zur 
Erhaltung der Qualität und zur Senkung der Zirkula
tionskosten zwischen den Partnern direkte Ware-Geld- 
Beziehungen unter Ausschaltung von Zwischengliedern 
vertraglich vereinbart wurden. Die allgemeinen Be
stimmungen sind anzuwenden, soweit sich ihre Nicht
anwendbarkeit nicht aus der Spezifik des Direktbezuges 
ergibt.

(2) Beim Streckengeschäft können die besonderen Be
stimmungen ganz oder teilweise vertraglich vereinbart 
werden.

(3) Für die wechselseitigen Beziehungen zwischen Be
trieben des Einzelhandels und Großverbrauchern mit 
Lieferern im Einzugsbereich des örtlich zuständigen 
Konsum-Handelsbetriebes Obst, Gemüse, Speisekar
toffeln gilt aus den besonderen Bestimmungen nur der 
§11.

§11

Vertragsabschluß

(1) Direktverträge sind für
— Frischgemüse bis zum 30. Mai für die vorgesehenen

Lieferungen des folgenden Jahres und für
— Frischobst bis zum 30. März für Lieferungen des

selben Jahres
abzuschließen.

(2) Vor Abschluß der Direktverträge sollen die Direkt
bezugspartner den Direktbezug mit den für die Bilan
zierung des Aufkommens und der Versorgung verant
wortlichen Konsum-Handelsbetrieben Obst, Gemüse, 
Speisekartoffeln abstimmen. Direktverträge sind dem 
für den Sitz des Lieferers und Bestellers zuständigen 
Konsum-Handelsbetrieb Obst, Gemüse, Speisekartoffeln 
durch den Besteller bis spätestens 10 Tage nach Ab
schluß zur Bilanzierung des Aufkommens durch Über
gabe einer Vertragskopie bekanntzugeben.

(3) Der Abschluß_von Direktverträgen zu einem spä
teren als im Abs. 1 genannten Termin bedarf der vor
herigen schriftlichen Zustimmung durch den für den 
Lieferer und Besteller zuständigen Konsum-Handels
betrieb Obst, Gemüse, Speisekartoffeln. Sie ist durch 
den Besteller einzuholen. Die Zustimmung oder Ableh
nung hat innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen.


